
 
Stadt Kolbermoor 

LANDKREIS ROSENHEIM 

 
Bekanntmachung 

 
des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB und  

der Öffentlichen Auslegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Bereich der 
Flurstücke Fl.Nrn. 8, 9 und 10 (Teilfläche) je Gem. Kolbermoor 

 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.01.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 93 „Albert-Loher-Straße“ beschlossen. Der Entwurf wurde in der Sitzung vom 
09.04.2024 gebilligt. 
 
Ziele der städtebaulichen Planung: 

• Neubau der städtischen Sing- und Musikschule  
• Bauliche Aufwertung und städtebauliche Fassung der bestehenden und zukünftigen Bebauung 

im Rahmen des Denkmal- und Ensembleschutzes 
• Umsetzung der Ziele aus dem ISEK in eine verbindliche Bauleitplanung 
• Stärkung des Platzes durch Rücksprung der zukünftigen Bebauung nach Osten (Fl.Nr. 8) 
• Verbesserung der Belichtung, Besonnung und Belüftung der Bestandsgebäude und der 

zukünftigen Bebauung auf und im Umgriff der Fl.Nr. 8 nach Westen 
• Anpassung der Wandhöhe und Festsetzen einer geschlossenen Bebauung zur Erhöhung des 

Baurechts auf Fl.Nr. 8 
• Sicherung von öffentlichen Verkehrsflächen 

 

 
 
 

Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 93 „Albert-Loher-Straße“ 






